Information
zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement
nach § 167 Abs. 2 SGB IX

Der Begriff Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) wird in § 167 Abs. 2 SGB IX mit folgenden Zielen definiert: 

· die Arbeitsunfähigkeit von Beschäftigten soll überwunden, 
· erneuter Arbeitsunfähigkeit soll vorgebeugt, 
· und der Arbeitsplatz soll erhalten 

werden und soll nach unserem Verständnis darüber hinaus 

·  die Identifizierung und Abstellung betrieblicher Gesundheitsgefährdungen und
·  die Reduzierung des Krankenstandes der Beschäftigten

unterstützen. 


Warum erhalten Sie ein BEM-Angebot?

Nach dem Sozialgesetzbuch IX gehört man zu dem Personenkreis, für den das BEM vorgesehen ist, wenn man innerhalb der letzten 12 Monate mehr als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt war. 
Ausgehend von einer 5-Tage-Regelarbeitswoche, werden für die Auswertung die „sechs Wochen“ mit 30 Arbeitstagen gleichgesetzt. Bei einer von der 5-Tagewoche abweichenden Verteilung der Arbeitszeit, verändern sich die heranzuziehenden Arbeitsunfähigkeitstage anteilig:

4-Tagewoche = 24 AU-Tage
3-Tagewoche = 18 AU-Tage
2-Tagewoche = 12 AU-Tage


Ist die Teilnahme am Verfahren freiwillig? 

Die Teilnahme am BEM ist generell freiwillig. Die Durchführung des Verfahrens bedarf Ihrer ausdrücklichen Zustimmung und erfolgt in enger Abstimmung mit Ihnen. Das eingeleitete Verfahren kann jederzeit auf Ihren Wunsch beendet und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen oder neu eingeleitet werden. 

Zugleich haben Angaben, welche Sie im Rahmen des BEM über Ihren Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit machen, keine Auswirkungen für eine Prognose über Ihre zukünftiger Arbeitsfähigkeit.


Wie sieht das betriebliche Eingliederungsmanagement im Detail aus?

Die Dienststelle wertet monatlich die Zeitkonten aus und stellt die entsprechenden Informationen der Mitarbeitervertretung (MAV) zur Verfügung. Diese hat ein Überwachungsrecht. Im Falle von betroffenen schwerbehinderten bzw. gleich-gestellten Mitarbeitenden wird die Schwerbehindertenvertretung (SBV) informiert. 
Alle in Frage kommenden Mitarbeitenden werden durch die Dienststelle über die getroffenen Feststellungen hinsichtlich ihrer Arbeitsunfähigkeitszeiten informiert und gebeten, über das dem Anschreiben beigefügte Antwortformular ihre Zustimmung zur Einleitung des BEM-Verfahrens zu erteilen.
Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, sich vor der Entscheidung über die BEM-Teilnahme im Rahmen eines optionalen Vorgespräches durch die MAV beraten zu lassen.

Sind Sie mit der Durchführung des BEM nicht einverstanden, findet das Verfahren nicht statt. Ihre Ablehnung muss schriftlich über das Antwortschreiben erfolgen. 
Sofern Sie es sich anders überlegen oder sich Ihr Gesundheitszustand ändert, haben Sie aber jederzeit die Möglichkeit, das BEM von sich aus wieder aufzurufen.

Stimmen Sie der Einleitung des BEM-Verfahrens zu, wird ein BEM-Team zusammen-gestellt. 
Dieses besteht - sofern Ihrerseits keine andere Weisung erfolgt - regelmäßig aus:

· einem Vertreter der Dienststelle
· einem Vertreter der MAV
· der Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen, sofern die/der Beschäftigte schwerbehindert ist

Sie haben die Möglichkeit, die Beteiligung der MAV oder der SBV abzulehnen bzw. auch eine Person Ihres Vertrauens hinzuzuziehen. 

Der Vertreter der Dienststelle nimmt die Funktion des „Ansprechpartners“ für das BEM-Team wahr. Er koordiniert das Verfahren, leitet die erforderlichen Gespräche und wirkt auf die zeitnahe Umsetzung der vom BEM-Team vorgeschlagenen und mit dem Beschäftigten abgestimmten Maßnahmen hin.
Bei Bedarf und mit Ihrem Einverständnis können weitere Personen (z.B. Vorgesetzte*r, Betriebsarzt, Amtsarzt, Integrationsamt, Integrationsfachdienst, Rehaträger, etc.) im Verfahren hinzugezogen werden.


Gespräche / Maßnahmen

Die nach Ihrer Zustimmung ggf. durchzuführenden Gespräche dienen dazu, insbesondere die arbeitsplatzbedingten Ursachen für Ihre Arbeitsunfähigkeit zu klären. Auf deren Basis gemeinsam Maßnahmen zur Überwindung bestehender Arbeitsunfähigkeit und zur Vorbeugung von erneuter Arbeitsunfähigkeit entwickelt werden.
Dazu gehören auch Überlegungen, welche Leistungen und Hilfen wir Ihnen hierzu unterstützend zur Verfügung stellen oder unter Hinzuziehung externer Beteiligter vermitteln können. 
Insoweit sind wir auf Ihre Mitwirkung angewiesen, um entsprechende Hilfsangebote und Maßnahmen anbieten zu können.





Nachfolgend sind einige Beispiele für in Betracht kommende Maßnahmen aufgeführt:

· Besichtigung des Arbeitsplatzes durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt
· Einleitung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
· Einleitung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
· Einschaltung des Integrationsfachdienstes und/oder des Integrationsamtes
· usw.


Datenschutz und Aufbewahrung der Unterlagen!

Das BEM erfolgt deshalb unter Wahrung der jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich für die Ziele des BEM verwendet werden. Ein Gebrauch zu anderen Zwecken ist untersagt.
Die im Rahmen des BEM gefertigten Schreiben und Dokumentationen gehen nicht in die Personalakte ein. Sie werden in einer von dem Ansprechpartner zu führenden BEM-Akte in einem verschlossen und gesiegelten Umschlag aufbewahrt. Auf dem Umschlag muss das Abschlussdatum des BEM-Verfahrens vermerkt werden. 
Sie dienen als Informationsgrundlage und Nachweis über etwaige bisherige Aktivitäten, Absprachen oder Vereinbarungen, soweit im Rahmen neuer Maßnahmen auf sie zurückgegriffen werden muss.
In die Personalakte werden im Rahmen eines BEM ausschließlich folgende Unterlagen übernommen:

· Auswertung der BEM-Berechtigung
· Kopie des  BEM-Angebots  („Erstschreiben”) und eventuell Vermerk über telefonischen oder persönlichen „Erstkontakt”
· ggfs. Erinnerungsschreiben zum BEM-Angebot
· Antwort auf das BEM-Angebot (Zustimmung/Ablehnung)
· Kopie dieser Datenschutzerklärung
· BEM-Abschlussdokumentation

Alle sonstigen Unterlagen und Dokumente werden außerhalb der Personalakte in einer separaten BEM-Akte in einem verschlossenen und gesiegelten Umschlag geführt.
Sie, als Mitarbeiter, können jederzeit Einblick in die entstandenen Vorgänge nehmen und erhalten auf Wunsch Kopien der BEM-Dokumentation.
[bookmark: _GoBack]Die Vorgänge werden drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem das Verfahren abgeschlossen wurde, nach Information an Sie vernichtet. Bis dahin wird die BEM-Akte durch die Dienststelle separat aufbewahrt.
Unterlagen und Notizen, welche nicht in die Verschlussakte gehören und von den weiteren Mitgliedern des BEM-Teams angelegt wurden oder sich bei ihnen befinden, sind unverzüglich nach Abschluss des Verfahrens der Dienststelle zur Vernichtung zu überlassen.
Die MAV erhält zur Wahrnehmung ihres Überwachungsrechtes aus § 167 Abs. 2 Satz 7 SGB IX monatlich die BEM-Auswertung (Namensliste), sowie Kopien der jeweiligen BEM-Angebote. Gleiches gilt analog und in Verbindung mit § 178 Abs. 2 SGB IX für die Schwerbehindertenvertretung (bei schwerbehinderten oder gleichgestellten Beschäftigten). Diese Informationen sind streng vertraulich zu behandeln.









Gesetzesauszug: § 167 (2) SGB IX - Sozialgesetzbuch Neuntes Buch

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Beschäftigte können zusätzlich eine Vertrauensperson eigener Wahl hinzuziehen. Soweit erforderlich, wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die Rehabilitationsträger oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Absatz 2 Satz 2 erbracht werden. Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung verlangen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt.

